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1?00 Jahre Kirchhausen – Stadtarchivarin Frau Eberlein mit Ignaz Pfau im Gespräch
Historische Spaziergänge am 9.06., 17.30 Uhr am 20.09., 11.30 Uhr 

und am 27.09. um 17.00 Uhr; Eintritt 5 €.
Vorverkauf jetzt beim Getränkemarkt Aquarin und Bäckerei Betz.

Waldfest
am Vatertag, 14. Mai 2026

Festplatz im Wald an der B39
zwischen Kirchhausen und Fürfeld

Bewirtung mit musikalischer Unterhaltung ab 11.00 Uhr
Weißwurstfrühstück solange der Vorrat reicht

Frische geräucherte Forelle
Mittags Ka� ee und Kuchen

J A H R E

1 9 2 4  –  2 0 2 4
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Abfallberatung:    Haushalte Tel. 07131/56-2951
       Gewerbe Tel. 07131/56-2762
Restmüllabfuhr und Biotonne:  Termine im Abfallratgeber 2026 
Recyclinghof Kirchhausen mit Grünabfallcontainer: 
Ernst-Abbé-Straße 23
Öffnungszeiten: Di. 14 bis 18 Uhr, Do. 14 bis 18 Uhr und Sa. 8 bis 16 Uhr
Apotheke: Schlossapotheke, Schlossstr. 61 Tel. 901234
Ärzte: (siehe auch unter „Notfälle“)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen 
und außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie Rufnr. 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter Tel. 116 117 oder docdirekt.de
Bürgeramt, Schlossplatz 2,  Tel. 70 44
E-Mail: buergeramt.kirchhausen@heilbronn.de Fax 1448
Leitung des Bürgeramts (Jessica Schäfer) 9006805
Sprechstunden: Montag 7.30 – 12.30 Uhr, Dienstag 8.30 – 12.30 Uhr, 
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr u. 14 – 18 Uhr, Freitag 8.30 – 12.30 Uhr 
Bezirksbauhof Biberach-Kirchhausen: 902453, Mob. 0160/584 35 48 
Bezirksschornsteinfegermeister:
Andreas Hoffmann, Treschklinger Str. 37, 
74906 Bad Rappenau-Bonfeld Tel. 9 810324
Deutschordenshalle: Kapellenweg 25 Tel. 7293
Fahrbücherei robi  (fährt nicht in den Schulferien)
Haltestelle am Schloss: jeden letzten Samstag im Monat von 12.45 – 13.30 Uhr
Aktuelle Informationen: https://stadtbibliothek.heilbronn.de/ueber-uns/standorte/
fahrbibliothek.html
Feuerwehr und Rettungsdienst  Euronotruf 112
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  Tel. 07131/56-2100
Feuerwehr – städtisches Amt
Feuerwehrhaus Kirchhausen, Schlossstraße 147
Abteilungskommandant: 
Alexander Czok, Am Teuerbrünnle 71 Mobil 0173/70079 97
Forstrevier: 
Förster Heinz Steiner Tel. 07131/56-4144
E-Mail: heinz.steiner@stadt-heilbronn.de  Mobil 0175/2 22 6048
Freibad: Kapellenweg 28 Tel. 5847 
Friedhof:  während der Dienstzeit Tel. 7044 
   außerhalb der Dienstzeiten Tel. 07131/79795-3 
 Fax 07131/79795-59 
Rufbereitschaft  Mobil 0172/6533037 
Kirchen: 
Kath. Pfarramt,  Schlossstr. 36 Tel. 071 31/741 6001
Pfarrvikar Stefanos Lemessa Tel. 07131/741 6003
Ev. Pfarramt Kirchhausen
Pfr. Thomas Binder, thomas.binder@ekbk.de Tel. 61 06 od. 8125
Ev. Pfarramt Biberach 
pfarramt.biberach-heilbronn@elkw.de Tel. 901123
syrisch orth. Kirche Pfarramt HN-Ki., Attichäckerstr. 40, 
Pfr. Sefer Jakob  Tel. 1496

Inklusionsbeauftragte (Kommunale Behindertenbeauftragte) 
Irina Richter, Rathaus, Marktplatz 7 Tel. 07131/56-3728
E-Mail: irina.richter@heilbronn.de Fax 07131/56-163728
Jugendtreff Kirchhausen  Tel. 1413
Öffnungszeiten: Mo. 14.00 – 18.00 Uhr, Mi. 15.30 – 20.30 Uhr, Fr. 14.00 – 18.00 Uhr
Kindergarten
Städt. Kindergarten, Poststr. 25 Tel. 7271 
Kath. Kindertagesstätte, Asperger Str. 23  Tel. 07131/7416100
Notfälle, Notarzt
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Euronotruf 112 
Krankentransport
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst  19222
Staatliche Notariate sind seit dem 01.01.2018 geschlossen.
Nachlassgericht Heilbronn, Rosenbergstr. 59, Tel. 07131/12360
74074 Heilbronn (zuständig für die Beantragung eines Erbscheins) 
Polizei  Notruf 110
Polizeiposten HN-Neckargartach,  Tel. 07131/2 8330
Frankenbacher Str. 24 – 26, Montag – Freitag 07.30 – 16.00 Uhr
E-Mail: heilbronn-neckargartach.pw@polizei.bwl.de 
Polizeirevier HN-Bö., Neckargartacher Str. 108 Tel. 07131/204060
www.polizei-bw.de, rund um die Uhr (24 Stunden) erreichbar.
Postagentur/Busfahrkartenverkauf: 
Getränke Mohr, Schlossstr. 48 Tel. 9126111 
Öffnungszeiten: Mo., Do., Fr. 9 – 12.30 Uhr, Mo. – Fr. 13.30 – 18 Uhr, Sa. 8.30 – 14 Uhr
Rettungsdienst
Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Euronotruf 112
Schule 
Deutschorden-Grundschule, Gustav-Lohmiller-Str. 4  Tel. 71 81
VHS Zweigstelle Kirchhausen  Tel. 4560
Bernardica Knauer, Hausener Straße 3,
E-Mail: kirchhausen@vhs-heilbronn.de
Strom 
ZEAG Heilbronn, Weipertstraße 41,  
24 h-Störungsdienst (ausschließlich Strom)   07131/610-800
Telefonseelsorge  0800/1110111 
Wasserversorgung – Gas 
Heilbronner Versorgungs GmbH Tel. 07131/56-2588 
Bei Störungen und im Notfall rund um die Uhr erreichbar.   
Zahnärzte
Dr. med. dent. Mladen Andrlic, Schulbrunnenstr. 8 Tel. 94094
Zahnärztlicher Notfalldienst – zu erfragen unter  Tel. 0761/12012000 
Heilbronner Verkehrsverbund  Tel. 07131/888860
Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr  Fax 07131/8888699 
E-Mail: mail@heilbronnerverkehrsverbund.de
Arbeitskreis Leben – Hilfe in suizidalen Krisen Tel. 07131/16 4251
Bahnhofstr. 13 (Heinrich-Fries-Haus), 74072 Heilbronn Fax 07131/940377
Impressum: Her  aus  geber und ver  ant  wort  lich für den redak  tionellen  Inhalt: 
 Bürger  amt HN-Kirch  hausen. 
Druck und ver  ant  wort  lich für den Anzeigen  teil:  Ver  lags  druck  Kubsch GmbH, 
74193  Schwaigern,  Telefon 07138/8536, www.verlagsdruck-kubsch.de

 

 

 
 

 

Entdecke die Faszination des Tennissports!  

Unsere Schnupper-Mitgliedschaft bietet die perfekte 
Gelegenheit, deine Leidenschaft für diesen großartigen Sport 
zu entdecken. Egal, ob du ein absoluter Anfänger oder ein 
erfahrener Spieler bist, unsere Trainer stehen bereit, um dir 
die Grundlagen beizubringen oder deine Fähigkeiten zu 
verbessern. Melde dich noch heute an, wir freuen uns auf 
dich! 

Die Schnupper-Mitgliedschaft beinhaltet: 

  Nutzung der Tennisanlage während der Sommersaison 
  Gruppentraining 
  Teilnahme an allen Clubaktivitäten 
  Nutzung des Getränkeangebots (gegen Bezahlung) 
  Arbeitsstundenbefreiung 

Die Schnupper-Mitgliedschaft kostet einmalig EUR 75,00 und 
kann pro Person einmal in Anspruch genommen werden. Sie 
ist gültig für das laufende Jahr und endet automatisch zum 
Jahresende. 

Weitere Informationen sowie den Antrag zur Schnupper-
Mitgliedschaft findest du unter www.tc-kirchhausen.de 

SCHNUPPER-MITGLIEDSCHAFT FÜR NUR 75,00 € 
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Schließung Deutschordenshalle
Am Brückentag, den 15. Mai 2026, ist die Halle geschlossen.

Restmüll
Restmüll am Mittwoch, 20.05.2026

Abfallabfuhren verschieben sich
Wegen zwei Feiertagen im Mai
Wegen des Feiertags „Christi Himmelfahrt“ am Donnerstag, 
14. Mai, verschieben sich die Abfallabfuhren wie folgt:
- Do., 14.05., auf Fr., 15.05.
- Fr., 15.05., auf Sa, 16.05.
- Ausnahme: Die Abfuhr der Restmüllbehälter in Böckingen 
findet wie gewohnt am Freitag, 15. Mai, statt.
Wegen des Feiertags „Pfingstmontag“ am 25. Mai müssen alle 
Abfallabfuhren in der Woche nach Pfingsten um jeweils einen 
Tag verschoben werden. Ausnahme: Die Abfuhr der Restmüll-
behälter in Böckingen findet wie gewohnt am Freitag, 29. Mai, 
statt. 

Mitteilungen des Bürgeramtes
Verkehrsbeeinträchtigungen
Im Bereich der Hausener Straße 9 wird im Zeitraum vom 
06.05.2026 bis 15.05.2026 eine Störung an einem unterirdi-
schen Kabel der Beleuchtung behoben. Während der Bauzeit 
kommt es zu einer Vollsperrung des Gehwegs. Ein Notweg ist 
eingerichtet.
Ebenso kommt es in der Annalindestraße 26 in der Zeit vom 
06.05.2026 bis 19.05.2026 auf dem Gehweg wegen der Ver-
setzung eines Lichtmasts zu einer Vollsperrung. Auch hier ist 
ein Notweg eingerichtet.
An der Einmündung Schlossstraße / Kapellenweg werden in 
der Zeit vom 06.05.2026 bis 15.05.2026 Tiefbauarbeiten durch 
die ZEAG durchgeführt. Während der Bauzeit kommt es zu ei-
ner teilweisen Sperrung der Fahrbahn.
In der Zeit vom 18.05.2026 bis 22.05.2026 werden auf dem 
Flurstück Nr. 915/0/5335 in Kirchhausen (Wirtschaftsweg) Boh-
rabeiten auf dem benachbarten Grundstück durchgeführt. 
Während den Bohrarbeiten kommt es zu einer Vollsperrung.
Wir bitten um Beachtung
Ihr Bürgeramt Kirchhausen

Der Kehrbezirk 9 wird aufgelöst
Neue Zuordnung in Innenstadt und altem Industriegebiet
Der Kehrbezirk 9 (Innenstadt und altes Industriegebiet), den 
ehemals Schornsteinfegermeister Stefan Hugo Sic betreute, 
wurde zum 30. April 2026 endgültig aufgelöst. Zum 1. Mai er-
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folgte die Zuordnung der gebildeten Teilbereiche zu den be-
stehenden Kehrbezirken entsprechend der bisherigen kommis-
sarischen Zuordnung im Jahr 2026. 
Die genaue Zuständigkeit der bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger kann im Geodatenportal der Stadt Heilbronn abgeru-
fen werden unter: www.heilbronn.de/kehrbezirke – über den 
Reiter „Menü“ – Umwelt – Kehrbezirke – auf den Bezirk in der 
Karte klicken, dann erscheint der Name des zuständigen Be-
zirksschornsteinfegers (oder über die Suchfunktion mit der 
Lupe – Straße und Hausnummer eingeben). 

Neuer Radweg zwischen Biberach und Bonfeld eröffnet
Mehr Sicherheit und Komfort für den Alltagsradverkehr
Mit einem gemeinsamen Anradeln haben Bürgermeister And-
reas Ringle sowie Mitglieder des Bezirksbeirats und Projekt-
beteiligte den neuen Radweg entlang der Bonfelder Straße  
(K 9560) offiziell eingeweiht. Die neue Verbindung verbessert 
die Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer deutlich und 
macht das Pendeln zwischen Biberach und Bonfeld komfortab-
ler und sicherer.
„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Bürgerinnen und Bür-
gern nun eine sichere und attraktive Verbindung anbieten kön-
nen“, sagte Bürgermeister Andreas Ringle bei der Einweihung. 
„Gerade für den Alltag ist das ein großer Fortschritt.“
Bislang mussten Radfahrende die schmale Kreisstraße nutzen. 
Der neue, rund 700 Meter lange und drei Meter breite Abschnitt 
verläuft getrennt vom Autoverkehr und schließt eine wichtige 
Lücke im überörtlichen Radverkehrsnetz. 
Der Ausbau des Radverkehrs ist ein zentraler Bestandteil der 
nachhaltigen Mobilitätsstrategie der Stadt Heilbronn. Mit Blick 
auf den Titel „Grüne Hauptstadt Europas 2027“ und das Ziel, 
bis 2035 Treibhausgasneutralität zu erreichen, setzt die Stadt 
konsequent auf klimafreundliche Verkehrslösungen. Der neue 
Radweg ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.
Als Ausgleich für die Versiegelung wurden neun Bäume ge-
pflanzt. Diese dienen auch der Beschattung an sonnig heißen 
Tagen. 
In den Bau des Radwegs sowie die Sanierung der Bonfelder 
Straße hat die Stadt Heilbronn rund eine Million Euro investiert. 
Ein Teil der Kosten wird durch Fördermittel des Landes aus 
dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie aus 
dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ getragen.
Anbindung und Streckenverlauf
Der neue Radweg führt vom Ortsrand Biberach bis zum Hun-
desportplatz und setzt sich anschließend über den bestehen-
den, im Wald gelegenen Weidachweg in Richtung Bonfeld fort. 
An der Heilbronner Stadtgrenze verlässt er den Wald und führt 
nördlich der Kreisstraße auf einem Feldweg weiter. 

Der neue Radweg wird freigegeben: (v.li.) Bürgermeister And-
reas Ringle, Bezirksbeiratssprecher Dr. Lars Dietrich, Stefan 
Muth und Janine Schubert (Amt für Straßenwesen) und Philipp 
Schaible (Baufirma Wolff & Müller) beim Banddurchschnitt. 
Foto: Stadtarchiv/B. Kimmerle

Für Gehwegprojekt nimmt 360-Grad-Kamera Fotodaten 
auf
Heilbronn ist Modellkommune auf dem Weg zu weniger 
Barrieren
Die Stadt Heilbronn ist im Projekt „Gehwege freiräumen – 
Raum fürs Gehen schaffen“ der Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg und des Landes-Verkehrsministeriums eine 
von vier Modellkommunen. Ziel ist es, künftig Hindernisse auf 
Gehwegen zu entfernen und die Wege barrierefreier zu gestal-
ten. Um eine Datengrundlage zu schaffen, wird hierzu das be-
auftragte Planungsbüro VIA in Kooperation mit der Stadt Heil-
bronn ausgewählte Gehwegabschnitte begehen und diese so-
wie angrenzende Flächen mit einer Rundum-360°-Videoka-
mera fotografisch aufnehmen. Die entstehenden Bilder liefern 
wichtige Daten und helfen, Problemstellen zu identifizieren. 
Termin der Begehung ist voraussichtlich Dienstag, 12. Mai.
In Heilbronn sind folgende drei Modellstrecken für das Projekt 
ausgewählt:
A) Rollwagstraße – Götzenturmbrücke – Holzstraße – Kaiser-
Friedrich-Platz – Roßkampffstraße
B) Karlstraße – Schubartstraße – Villmatstraße
C) Lessingstraße
Die Bilder werden anonymisiert
Die aufgenommenen Bilder dienen internen Zwecken. Die Ka-
mera-Aufnahmen werden in Einzelbilder zerlegt und durch eine 
Software anonymisiert. Dadurch werden Kennzeichen und Ge-
sichter unkenntlich gemacht. Nicht anonymisiertes Rohmaterial 
wird anschließend vollständig gelöscht. Das eingesetzte Perso-
nal sichtet die Aufnahmen nicht. 
Zudem führen die Mitarbeiter des Planungsbüros einen Ruck-
sack mit einem Piktogramm mit Hinweis auf die Videoaufzeich-
nung samt einem QR-Code mit sich, der auf die Datenschutz-
erklärung verweist. Die Datenschutzerklärung kann auf Wunsch 
auch als Ausdruck ausgehändigt werden.
Das Projekt „Gehwege freiräumen“ ist Teil einer im Herbst 2025 
veröffentlichten Fußverkehrsstrategie des Landes Baden-Würt-
temberg.

Sprachsiegel geht an aim über
Weiterentwicklung der Sprachförderung in bewährter Part-
nerschaft
Im Rahmen des Netzwerktreffens der Siegelschulen in den 
Räumlichkeiten der aim Akademie für Innovative Bildung und 
Management Heilbronn-Franken hat die Stadt Heilbronn heute 
die Weiterführung des Sprachsiegels „Sprachsensible Schule“ 
offiziell an die aim übergeben. Damit wird ein erfolgreich etab-
liertes Projekt zur Stärkung der Bildungssprache künftig von 
einer erfahrenen Partnerin fortgeführt und weiter ausgebaut.
Entwicklung im Rahmen der Heilbronner Bildungsland-
schaft
Das Sprachsiegel ist Teil des Sprachförderkonzepts innerhalb 
der Heilbronner Bildungslandschaft und wurde von der Stadt 
Heilbronn in enger Kooperation mit den Seminaren für Gymna-
sium, Grundschule und Sekundarstufe I in Ludwigsburg ent-
wickelt. Ziel des Programms ist es, Schulen dabei zu unterstüt-
zen, sprachsensiblen Unterricht systematisch in ihrer Schulent-
wicklung zu verankern und nachhaltige Strukturen für den Bil-
dungsspracherwerb zu schaffen. Die Projektidee entstand im 
Bildungsbüro der Stadt Heilbronn und wurde gemeinsam mit 
den beteiligten Seminaren sowie der Geschäftsführenden 
Schulleiterin Melanie Haußmann weiterentwickelt. 
Von Beginn an stand im Mittelpunkt, Schulen auf ihrem Weg zu 
einer sprachsensiblen Schulkultur umfassend zu begleiten. 
Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Schuljahr 2022/2023 
hat sich das Programm fest etabliert: Zwölf Schulen haben den 
Zertifizierungsprozess bereits durchlaufen, vier weitere befin-
den sich aktuell im Verfahren. 
aim übernimmt Weiterführung ab dem Schuljahr 2026/2027
Seit dem Schuljahr 2023/2024 unterstützt die aim das Pro-
gramm bereits finanziell und organisatorisch. Mit der nun er-
folgten Übergabe übernimmt sie ab dem Schuljahr 2026/2027 
die vollständige Weiterführung des Sprachsiegels. 
„Mit der aim übergeben wir das Sprachsiegel bewusst in er-
fahrene und kompetente Hände. Die langjährige Zusammenar-
beit zeigt, dass hier die notwendige Expertise und die richtigen 
Strukturen vorhanden sind, um das Programm qualitativ weiter-
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zuentwickeln und perspektivisch über Heilbronn hinaus zu 
stärken. Mein Dank gilt allen Partnern, die dieses wichtige 
Projekt mit großem Engagement aufgebaut und getragen ha-
ben“, sagt Bürgermeisterin Agnes Christner. aim-Geschäftsfüh-
rer Marco Haaf sagt: „Unser Ziel ist es, alle Schulen in Heil-
bronn für das Sprachsiegel zu gewinnen und die Sprachförde-
rung in der Region systematisch zu stärken. Denn von sprach-
sensiblen Schulen profitieren Grundschüler ebenso wie Berufs-
schüler – und der Bedarf ist an allen Schularten groß.“

VHS Zweigstelle Kirchhausen
Anmeldung und Infos zu den Kursen:
• telefonisch: 07131/9965-875
• per E-Mail: kirchhausen@vhs-heilbronn.de
• Homepage: www.vhs-heilbronn.de
Im folgenden Kurs sind noch Plätze frei:

Z250A151 Abenteuer Fotografie
Donnerstags, 11.06.2026,18.00 -20.00 Uhr, 4mal
Über Ihre Anmeldung freut sich Bernardica Knauer
Zweigstelle Kirchhausen

Deutsche Rentenversicherung
Rentensplitting statt Hinterbliebenenrente: Rentenansprü-
che partnerschaftlich teilen
Lesen Sie hier, wie Ehepaare mit dem Rentensplitting ihre seit 
Beginn der Ehe gesammelten Rentenansprüche partnerschaft-
lich teilen können.
In vielen Fällen sind die Rentenansprüche von Frauen und 
Männern unterschiedlich hoch. Mit dem sogenannten Renten-
splitting können Ehepaare ihre seit Beginn der Ehe gesammel-
ten Rentenansprüche partnerschaftlich teilen. Die während der 
Ehe erworbenen Ansprüche werden als gemeinschaftliche Le-
bensleistung betrachtet und sollen beiden Parteien deshalb zur 
Hälfte zufließen. Hierbei gibt die Person mit den höheren An-
sprüchen einen Teil ihrer Rentenanwartschaften an die andere 
ab, bis die gesetzlichen Rentenansprüche gleich hoch sind, so 
die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin. Das Renten-
splitting ist auch für eingetragene Lebenspartner möglich. Hier-
für gelten die gleichen Regelungen und Voraussetzungen wie 
für das Splitting unter Ehepaaren.
Um ein Rentensplitting durchzuführen, müssen die involvierten 
Personen eine gemeinsame Erklärung bei ihrem zuständigen 
Rentenversicherungsträger abgeben. Dies ist frühestens sechs 
Monate, bevor die jüngere Person die Regelaltersgrenze er-
reicht, möglich. Die Ehe- bzw. Lebenspartner werden durch 
das Rentensplitting so gestellt, als hätten sie seit Beginn ihrer 
Ehe gleich hohe Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erworben: Jede Partei erhält dadurch jeweils die Hälfte 
der gemeinschaftlichen Rentenanwartschaften.
Voraussetzung für ein Rentensplitting ist, dass die Ehe nach 
dem 31. Dezember 2001 geschlossen wurde oder wenn sie zu 
diesem Zeitpunkt bereits bestand, beide Ehegatten nach dem 
1. Januar 1962 geboren wurden. Beide Partner benötigen zu-
dem 25 Jahre an Versicherungszeiten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Die Entgeltpunkte werden dann für die „Split-
tingzeit“ geteilt. Diese beginnt mit dem Monat der Eheschlie-
ßung und endet regelmäßig mit Ablauf des Monats, in dem der 
jüngere Partner die Regelaltersgrenze erreicht. Allerdings gibt 
es Ausnahmen, beispielsweise, wenn einer der Ehepartner trotz 
Anspruch auf eine Rente diese nicht oder nur als Teilrente be-
zieht.
Durch das Rentensplitting erhält der Begünstigte eine höhere 
Rente. Beim Partner ergibt sich in der Folge eine entsprechend 
geringere Rente. Das Rentensplitting kann sich zum Beispiel für 
eine Ehefrau lohnen, deren eigene Rente dadurch höher aus-
fällt. Bei der erhöhten Rentenzahlung bleibt es auch, wenn der 
Ehemann verstirbt. Der Bezug einer Witwen- oder Witwerrente 
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Aktuelles

ist nach einem Rentensplitting nicht mehr möglich. Anders als 
bei einer Witwenrente, wird die um das Rentensplitting erhöhte 
Rente der Ehefrau ohne Anrechnung von Einkommen gezahlt. 
Auch fällt das Rentensplitting nicht weg, wenn die Ehefrau 
später noch einmal neu heiratet, was bei einer Witwenrente der 
Fall wäre.
Die Entscheidung für ein Rentensplitting ist bindend und die 
finanziellen Auswirkungen können individuell sehr verschieden 
sein. Deshalb empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung 
Bund eine persönliche Beratung vor der Entscheidung für ein 
Rentensplitting. Diese ist bei den Expertinnen und Experten der 
Rentenversicherung kostenfrei möglich.
Die wichtigsten Informationen zu diesem Thema bieten die 
kostenfreien Broschüren „Rentensplitting – partnerschaftlich 
teilen“ und „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ der 
Deutschen Rentenversicherung. Diese können kostenlos auf 
der Homepage der Deutschen Rentenversicherung herunter-
geladen werden.
Warnung vor Phishing-Mails im Stil der DRV
Aktuell sind gefälschte Mails im Stil der DRV im Umlauf. Bitte 
überprüfen Sie stets die Mail-Adresse des Absenders.
Derzeit kommt es zu einer regelrechten Welle an Phishing-
Mails, die vermeintlich von der Deutschen Rentenversicherung 
stammen. So sollen beispielsweise unter dem Vorwand eines 
Sicherheitsupdates der Digitalen Rentenübersicht persönliche 
Daten eingegeben werden. Manchmal stellen die Betrüger den 
Versand wichtiger Dokumente, wie der jährlichen Renteninfor-
mation, in Aussicht. In anderen Fällen werden Empfänger über 
eine angebliche Fehlbuchung informiert, die zu einer Beitrags-
erstattung führe.
Die DRV weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um 
Betrugsversuche handelt. Persönliche Daten werden niemals 
per Mail angefordert!
Was alle Phishing-Mails gemeinsam haben: Die Empfänger 
werden darin aufgefordert, einen Link anzuklicken, um dort 
Zahlungsinformationen oder persönliche Daten zu hinterlegen. 
Besonders perfide: Sowohl die E-Mail als auch die Landing-
page sehen täuschend echt aus. So nutzen die Betrüger nicht 
nur Logo und Design der DRV, sondern imitieren mit Hilfe von 
KI auch den Sprachstil und gebrauchen ähnliche Formulierun-
gen.
Sollte Ihnen eine E-Mail verdächtig vorkommen, verschieben 
Sie diese bitte sofort in den Spam-Ordner. Klicken Sie keine 
Links an und führen Sie keine in der E-Mail aufgeführten Aktio-
nen oder Aufforderungen aus, um weder Ihre persönlichen 
Daten noch Ihre IT-Systeme zu gefährden.
Die IT-Sicherheitsexperten der DRV Bund monitoren neue Sei-
ten und nehmen Meldungen entgegen. Zwar konnten bereits 
eine Vielzahl der Betrugsseiten gesperrt werden. Dennoch kann 
nicht gewährleistet werden, dass neue Fake-Seiten erstellt und 
Phishing-Mails verschickt werden.
Wie erkennt man eine Phishing-Mail?
Durch den betrügerischen Einsatz von KI wird es immer 
schwieriger, Fake-Mails von seriösen Nachrichten zu unter-
scheiden. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik warnt im Rahmen des Cybersicherheitsmonitor 
2026 vor Künstlicher Intelligenz und Online-Kriminalität.
Überprüfen Sie daher immer die Mail-Adresse des Absenders 
und nicht nur den Namen. Mail-Adressen wie z. B. „noreply@
drv.de“, „admin@lenterasafety.co.id“ oder „badtechno-
logy631@agentmail.to“ sind eindeutig als Spam zu erkennen.
Misstrauisch werden sollten Sie außerdem, wenn Ihnen in einer 
E-Mail ein bestimmter Geldbetrag versprochen wird – unter der 
Voraussetzung, dass Sie Ihre Bankdaten eingeben. Oft wird 
auch zeitlicher Druck aufgebaut, etwa durch die Vorgabe einer 
kurzen Frist oder eines bald ablaufenden Links.
Was tun, wenn man auf eine Phishing-Mail hereingefallen 
ist?
Wenn Sie auf einen Phishing-Link geklickt haben, sollten Sie 
Ruhe bewahren und schnell handeln: Trennen Sie das Gerät 
vom Internet, um das Senden von Daten zu verhindern. Wenn 
Sie Ihre Bankdaten eingegeben haben, sperren Sie umgehend 
Ihre Karten oder informieren Sie Ihre Bank. Falls Sie Zugangs-
daten eingegeben haben, ändern Sie Ihre Passwörter von ei-
nem anderen Gerät aus. Machen Sie Screenshots der Phi-
shing-Seite und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
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Weitere Informationen zum Schutz vor Trickbetrug finden Sie 
auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung.
Reform der privaten Altersvorsorge: Bundesrat beschließt 
Riester-Nachfolge
Der Bundesrat hat am 8. Mai 2026 dem Gesetz zur Reform der 
steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge (Altersvorsorge-
Reformgesetz) zugestimmt. Mit dem Gesetz soll ab 2027 die 
Riester-Rente durch ein neues, staatlich gefördertes Modell für 
die private Altersvorsorge reformiert werden. Was das neue 
Modell von der alten Riester-Rente unterscheidet und was mit 
den laufenden Riester-Verträgen passiert, erfahren Sie hier.
Was will das Altersvorsorge-Reformgesetz?
Mit dem Altersvorsorge-Reformgesetz soll die private Alters-
vorsorge und damit die Riester-Rente reformiert werden. Das 
Gesetz sieht vor, ab 2027 die Riester-Rente durch ein neues, 
staatlich gefördertes Modell abzulösen. Die neuen Produkte 
sollen flexibler, kostengünstiger und renditestärker sein, heißt 
es von der Bundesregierung. Erklärtes Ziel sei es, das mehr 
Menschen privat Geld für das Alter zurücklegen. Die Verbrei-
tung der privaten Altersvorsorge in Form der staatlich geförder-
ten Riester-Rente stagnierte in den letzten Jahren zunehmend. 
Welche Produkte sind nach der Reform der privaten Alters-
vorsorge neu?
Damit mehr Menschen in die dritte Säule investieren sieht das 
Altersvorsorge-Reformgesetz ein paar Neuerungen und Ergän-
zungen vor. Künftig sollen beispielsweise neue Produkte an-
geboten werden. Das heißt, sowohl Produkte ohne lebenslange 
Auszahlung und ohne Garantie auf die eingezahlten Beträge 
sind dann möglich. Einige wichtige Punkte im Überblick:
- �Altersvorsorgedepots ohne Garantien und ohne lebenslange 

Auszahlung: ein höheres Risiko steht eventuell höheren Ren-
ditechancen gegenüber.

- �Wer sich nicht entscheiden kann, dem soll künftig ein Stan-
dardprodukt angeboten werden, bei dem die Effektivkosten 
auf 1,0 Prozent begrenzt sind.

- �Zeitlich befristete Auszahlpläne: ab einem bestimmten Le-
bensalter wird keine Rente mehr gezahlt, die bisherige le-
benslange Rentenzahlung eines Riester-Vertrages entfällt, 
dies könnte zu höheren jährlichen Auszahlbeträgen führen.

- �Die Möglichkeit, ein Depot einzuführen, das in öffentlicher 
Trägerschaft herausgegeben wird. Hier sind noch einige Fra-
gen offen. Das Depot soll Menschen, die sich bei der Auswahl 
eines Produktes unsicher fühlen, eine Alternative bieten.

Die neuen Produkte nach dem Altersvorsorge-Reformgesetz 
sollen ab Januar 2027 gelten.
Was ändert sich bei der Förderung der privaten Altersvor-
sorge?
Die Berechnung der Zulage erfolgt künftig beitragsproportional. 
Je mehr die Sparerin oder der Sparer einzahlen, desto höher 
fällt die Förderung aus. Die bisherigen steuerlichen Anreize 
werden beibehalten: Die Beiträge zum Altersvorsorgeprodukt 
sind in der Ansparphase steuerfrei, in der Auszahlungsphase 
werden die Leistungen dann besteuert. Der Kreis der Förder-
berechtigten wird erweitert.
- �Die Grundzulage wird proportional zum geleisteten Eigenbei-

trag gezahlt. Für jeden eingezahlten  Euro gibt es 50 Cent 
Grundzulage, bis zu einem Maximalbetrag von 360 Euro. Für 
weitere bis zu 1.440 Euro Beitrag, beträgt die Förderung 25 
Cent pro  Euro. Die Grundzulage kann also künftig bis zu 
540 Euro jährlich betragen.

- �Ein zulageberechtigter Elternteil erhält für jedes Kind für jeden 
gesparten  Euro bis zu einem Eigenbeitrag von 300  Euro 
1 Euro als Kinderzulage.

- �Im Rahmen des Sonderausgabenabzuges können maximal 
1.800 Euro zuzüglich des Zulagenanspruchs geltend gemacht 
werden.

- �Ab Januar 2027 können auch Erwerbstätige mit Einkünften 
aus Gewerbebetrieb oder aus selbstständiger Arbeit und 
Pflichtmitglieder der berufsständigen Versorgungseinrichtun-
gen wie zum Beispiel in einem Versorgungswerk pflichtversi-
cherte Ärztinnen und Ärzte erstmals von einer steuerlich ge-
förderten privaten Altersvorsorge profitieren.

Bisher muss für die volle Riester-Zulage pro Jahr der Mindest-
eigenbeitrag eingezahlt werden. Dieser beträgt vier Prozent des 
rentenversicherungspflichtigen Einkommens aus dem Vorjahr, 
begrenzt auf maximal 2.100 Euro. Die maximale Förderung liegt 

bei 175 Euro jährlich pro Person. Pro Kind, das bis Ende 2007 
geboren wurde, zahlt der Staat 185  Euro Riester-Zulage. Für 
Kinder, die ab 2008 geboren wurden, werden 300 Euro pro Jahr 
und Kind gezahlt. 
Fragen zu bestehenden Riester-Verträgen
Was passiert mit einem bestehenden Riester-Vertrag?
Bestehende Riester-Verträge laufen weiter! Es gibt einen Be-
standsschutz für diese Verträge.
Kann mit einem bestehenden Riester-Vertrag in die neue För-
derung gewechselt werden?
Ja, das soll durch Abgabe einer Erklärung möglich sein. Vor 
einem Wechsel sollten Sparerinnen und Sparer abwägen, ob 
der Wechsel in die neue Förderung sinnvoll ist und sich im 
Zweifelsfall neutral beraten lassen.
Ist der Wechsel von einem bestehenden Riester-Vertrag in 
einen Neuvertrag möglich?
Ja, der Wechsel von einem bestehenden Riester-Vertrag in ei-
nen neuen Vertrag zu neuen Konditionen inklusive der neuen 
steuerlichen Förderung wird möglich sein. Die bisherige Förde-
rung muss nicht zurückgezahlt werden. Die Wahl eines neuen 
Vorsorgeproduktes hängt von vielen individuellen Faktoren ab 
und sollte gut geprüft werden. Die neuen Anlageformen ohne 
Garantien sind beispielsweise eher für risikofreudige Sparerin-
nen und Sparer geeignet. Bei den ab 2027 möglichen Zeit
renten sollte bedacht werden, dass das sogenannte Langlebig-
keitsrisiko nicht mehr abgesichert ist. Viele Menschen unter-
schätzen ihre Lebenserwartung und damit auch den Wert von 
lebenslangen Zahlungen. Neue Abschlüsse sollten nicht über-
stürzt getätigt werden. Eine neutrale Beratung kann bei der 
Entscheidung hilfreich sein.
Können bestehende Riester-Verträge und Neuverträge pa-
rallel bespart werden?
Sparerinnen und Sparer, die zusätzlich zu einem bestehenden 
Riester-Vertrag auch einen neuen Vertrag abschließen wollen, 
müssen beachten, dass in diesem Fall automatisch die neuen 
Regelungen auch auf diesen bestehenden Vertrag angewendet 
werden. Sparerinnen und Sparer sollten überlegen, ob das für 
ihre bestehenden Riester-Verträge sinnvoll ist und sich im Zwei-
felsfall neutral beraten lassen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Deut-
schen Rentenversicherung.
Ein Plus für die Rente: Wer Angehörige pflegt, kann seine 
Rente erhöhen
Rund 5,7 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebe-
dürftig. Ihre Zahl hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. Schät-
zungen zufolge werden es im Jahr 2050 über sieben Millionen 
sein. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen wird zu Hause durch 
Angehörige versorgt. Aktuell sind dies rund 4,9 Millionen Men-
schen beziehungsweise 86 Prozent aller Pflegebedürftigen. 
Anlässlich des Internationalen Tages der Pflegenden am 12. Mai 
weist die Deutsche Rentenversicherung Bund darauf hin, dass 
durch die Pflege von Angehörigen die eigene Rente erhöht 
werden kann.
Pflege kostet viel Zeit und Kraft: Häufig arbeiten Pflegende 
deshalb in Teilzeit oder geben ihren Beruf ganz auf. In der Folge 
zahlen sie weniger oder keine Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung. Um negative Auswirkungen auf die Alterssi-
cherung zu reduzieren, zahlt die Pflegekasse des Pflegebedürf-
tigen unter bestimmten Voraussetzungen Rentenbeiträge für 
die Pflegeperson.
Verschiedene Voraussetzungen müssen hierfür erfüllt sein: Die 
gepflegte Person hat mindestens Pflegegrad 2 und der Pflege-
aufwand umfasst wöchentlich wenigstens 10 Stunden, verteilt 
auf zwei oder mehr Tage in der Woche. Die neben der Pflege 
ausgeübte Erwerbstätigkeit darf maximal 30 Stunden pro Wo-
che betragen.
Pflege kann Anspruch auf Rente und Reha begründen
Wer jemanden nicht erwerbsmäßig zu Hause pflegt, kann ohne 
eigene Beitragszahlung einen Anspruch auf Rente und Rehabi-
litationsleistungen erwerben. Aktuell sind rund 1,7 Millionen 
Pflegende – davon rund 85 Prozent Frauen – bei der Deutschen 
Rentenversicherung versichert. Die von der Pflegekasse ge-
zahlten Beiträge sind auf die sogenannte Mindestversiche-
rungszeit anrechenbar. Nur wer diese erfüllt, kann Rente in 
Anspruch nehmen und Reha-Leistungen erhalten.
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Beitragshöhe und Rentenanspruch
Die Höhe der Rentenbeiträge hängt ab vom Pflegegrad des 
Pflegebedürftigen und den bezogenen Leistungen wie Pflege-
geld, Pflegesachleistungen oder Kombinationsleistungen. Die 
Pflegekasse zahlt Rentenversicherungsbeiträge zwischen 
139,04 und 735,63 Euro monatlich. Hierdurch werden die Pfle-
gepersonen so gestellt, als würden sie mit ihrer Arbeit ein ver-
sichertes Entgelt zwischen 747,50 und 3.955  Euro monatlich 
verdienen. Ein Jahr Pflegetätigkeit kann somit einen monatli-
chen Rentenanspruch von 7,04 bis 37,27 Euro begründen.
Auch Pflegende im Ruhestand können profitieren
Mit Erreichen des regulären Rentenalters und Bezug einer 
Rente endet regelmäßig die Zahlung von Beiträgen durch die 
Pflegekasse. Ausnahme: Entscheiden sich Pflegende für den 
Bezug einer Teilrente, zahlt die Pflegekasse weiter Beiträge an 
die Rentenversicherung. Hierfür ist bereits der Bezug einer Teil-
rente in Höhe von 99,99 Prozent der Vollrente beziehungsweise 
der Verzicht auf 0,01 Prozent der Rente ausreichend. Im Rah-
men der Rentenanpassung erhöht sich die Rente durch die von 
der Pflegekasse gezahlten Beiträge jeweils zum 1. Juli des 
Folgejahres. Nach Beendigung der Pflegetätigkeit kann jeder-
zeit wieder eine Vollrente bezogen werden.
Pflegeleistungen müssen beantragt werden
Damit die Pflegekasse für eine Pflegeperson Rentenbeiträge 
zahlen kann, muss der Pflegebedürftige Leistungen bei seiner 
Pflegekasse beantragen und der Pflegende den „Fragebogen 
zur Zahlung der Beiträge zur sozialen Sicherung für nicht er-
werbsmäßig tätige Pflegepersonen“ ausfüllen. Dieser erfasst 
die pflegerischen Tätigkeiten und die berufliche Situation der 
Pflegeperson. Ob ein Anspruch auf Zahlung von Rentenbeiträ-
gen besteht, wird anhand des Fragebogens geprüft. Die Bei-
träge werden dann automatisch von der Pflegekasse gezahlt.
Reha für Pflegende: Pflegebedürftige können in Reha-Kli-
nik mitversorgt werden
Pflegende, die eine Reha machen möchten, können die Pflege-
bedürftigen für die Zeit einer stationären Reha-Maßnahme in 
die jeweilige Klinik mitbringen und dort versorgen lassen. Vor-
aussetzung ist, dass die Reha-Klinik dazu bereit ist und die 
Pflege gewährleisten kann. Alternativ können die Pflegekasse 
oder das private Pflegeversicherungsunternehmen die Auf-
nahme in einer vollstationären Pflegeeinrichtung in der Nähe 
der Rehabilitationseinrichtung veranlassen.
Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen in die Reha-Klinik 
mitaufnehmen möchte, stellt neben dem Antrag auf eine Reha 
für sich selbst, auch einen Antrag auf Mitnahme der pflegebe-
dürftigen Person. Bewilligt die Rentenversicherung den Antrag, 
leitet sie ihn automatisch an die zuständige Pflegekasse weiter. 
Diese koordiniert die gleichzeitige Durchführung beider Leis-
tungen.
Die passende Klinik finden
Auf www.meine-rehabilitation.de können Versicherte über den 
Filter „Begleitung – Mitnahme einer pflegebedürftigen Person“ 
eine Klinik finden, die für ihr individuelles Krankheitsbild geeig-
net ist und pflegebedürftige Angehörige aufnimmt. Sinnvoll ist 
es, bereits vor der Antragsstellung Kontakt zu der Reha-Klinik 
aufzunehmen, um abzuklären, ob eine Aufnahme des Pflege-
bedürftigen möglich ist.
Ausführliche Informationen rund um das Thema Pflege finden 
Sie in unserer kostenfreien Broschüre „Rente für Pflegeperso-
nen: Ihr Einsatz lohnt sich“. Sie kann auf der Seite der Deut-
schen Rentenversicherung heruntergeladen oder kostenfrei 
bestellt werden. 

Schreibwettbewerb für Schülerinnen und Schüler im 
Alter von 12 bis 16 Jahren
Jetzt mitmachen beim Schreibwettbewerb des Literatur-
hauses	
Sprache ist schön, weil ... 
Das Literaturhaus Heilbronn mit dem von der Dieter Schwarz 
Stiftung geförderten interkulturellen Drittmittelprojekt „WORT-
STATT Heilbronn im Dialog“ beteiligt sich am Literatursommer 
Baden-Württemberg 2026 und organisiert den Schreibwettbe-

Veranstaltungen in Heilbronn

werb „Sprache ist schön, weil ...“ für Schülerinnen und Schüler 
im Alter von 12 bis 16 Jahren. 
Die Schreibaufgabe lautet: „Sprache ist schön, weil ...“. Der 
Text kann ein Gedicht, eine Kurzgeschichte, eine Erzählung 
oder eine andere Textform sein – alle literarischen Gattungen in 
deutscher Sprache sind willkommen. Es winken drei Haupt-
preise à 300 €, 200 € und 100 € und zehn Buchpräsente.
Schülerinnen und Schüler können ihre Texte ab jetzt per E-Mail 
einreichen unter literaturhaus-schreibwettbewerb@heilbronn.
de. Einsendeschluss ist der 29. Juli 2026.
Eine Jury entscheidet über die Vergabe. Die Preisverleihung 
findet im Herbst 2026 in Heilbronn statt.
Nähere Informationen und Voraussetzungen: 
Der Text muss sich mit der Schreibaufgabe auseinandersetzen, 
getippt und als PDF eingereicht werden. Die Nutzung von KI ist 
für das Verfassen des Textes nicht erlaubt. Dem Text ist daher 
die folgende Erklärung beizufügen: „Hiermit erkläre ich, dass 
mein Beitrag zum Schreibwettbewerb „Sprache ist schön, weil 
...“ mit dem Titel „[Titel des Textes einfügen]“ von mir selbst 
und ohne Hilfe von KI verfasst wurde, bisher noch nicht veröf-
fentlicht wurde und keine Rechte Dritter verletzt.“
Der Schreibwettbewerb wird gefördert im Rahmen des Litera-
tursommers 2026 – einer Veranstaltungsreihe der Baden-Würt-
temberg Stiftung, www.literatursommer.de.

Die Familienchronik von Peter Wanner
Freitag, 22. Mai, 17 Uhr: Literaturhaus-Lesung mit Ge-
spräch	
Die Familienchronik von Peter Wanner
Der Heilbronner Historiker Peter Wanner ist am Freitag, dem 
22. Mai, um 17 Uhr zu Gast im Literaturhaus Heilbronn. Im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe „Blaue Stunde“ präsentiert er 
sein neues Buch „Helene und Karl. Karl und Frida. Familien-
chronik 1896-1948 in 100 Bilddokumenten“. Peter Wanner folgt 
darin einzelnen Fäden seiner Familiengeschichte, greift Perso-
nen und Schicksale heraus, und verfolgt sie durch fünf Jahr-
zehnte deutscher Geschichte, die auch das Schicksal seiner 
Familie stark geprägt haben.
Eine Besonderheit dieser Familienchronik ist ihre Zusammen-
stellung mit privaten Schwarz-Weiß-Fotografien, sachlichen 
Hintergrundinformationen und literarischen Miniaturen, die die 
Geschichte lebendig werden lassen. Peter Wanner greift bei 
der Lesung eine der Lebensgeschichten heraus und zeigt auf, 
wie Fotografie, Fiktion und Fakten sich ergänzen. 
Die Veranstaltung wird moderiert von Literaturhausvolontärin 
Carolin Contomichalos.
Tickets für 5 € unter: www.diginights.com/literaturhaus oder an 
der Abendkasse. Schülerinnen und Schüler, Studierende und 
Azubis zahlen gegen Vorlage eines gültigen Nachweises keinen 
Eintritt. Alle Ticketpreise zzg. Vvk-Gebühr.
Peter Wanner, geboren in Heilbronn-Sontheim, studierte Ger-
manistik, Geschichte und Politikwissenschaft in Heidelberg. 
Seit 1985 ist er freiberuflich als Lektor und Historiker für Verlage 
und Gemeinden tätig. Von 1999 bis 2019 war er wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Stadtarchiv Heilbronn und seitdem wieder 
als freier Historiker tätig.

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
Einführung einer einheitlichen Rufnummer
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst am Plattenwald
74177 Bad Friedrichshall am Plattenwald, im Haus Nr. 7
Rufnummer: 116 117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notdienst an Werktagen zu erreichen unter Telefon: 116 117

Apotheken-Notdienst
Donnerstag, 14.05.2026 (Christi Himmelfahrt)
Engel Apotheke, Kaiserstr. 13, 
74072 Heilbronn, Tel.: 07131 – 8 15 80

Ärzte – Apotheken
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Samstag, 16.05.2026
Engel-Apotheke Neckarsulm, Marktstr. 37, 
74172 Neckarsulm, Tel.: 07132 – 61 82
Sonntag, 17.05.2026
Adler-Apotheke Böckingen, Schuchmannstr. 13, 
74080 Heilbronn, Tel.: 07131 – 38 10 03

Katholische Sozialstation
Abteilung Bereitschaftsdienst der Krankenpflegestation Heil-
bronn-Kirchhausen.
Kath. Sozialstation Heilbronn, Telefon 07131/2057280.

Kath. Kirchengemeinde St. Alban
Samstag, 16.05.
	 11.00 Uhr Tauffeier in Neckargartach
	 18.00 Uhr Eucharistiefeier in Biberach
Sonntag, 17.05.
	 9.00 Uhr	Eucharistiefeier in Neckargartach
	 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Kirchhausen
	 11.45 Uhr �Feier der Taufe von Luna Keicher 

in Kirchhausen
	 18.00 Uhr	 Maiandacht am Flurkreuz mit Kirchenchor in  

Biberach
Mittwoch, 20.05.
	 17.30 Uhr	 Rosenkranz in Neckargartach
	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Neckargartach
Donnerstag, 21.05.
	 8.25 Uhr	 Rosenkranz in Kirchhausen
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Kirchhausen
Samstag, 23.05.
Renovabis-Kollekte
	 18.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Kirchhausen
Sonntag, 24.05.
Pfingstsonntag
	 9.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Biberach
	 10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Neckargartach
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung 
Pfarrer Stefanos Lemessa, Tel. 07131 741 6003 
Michael Keicher Gemeindereferent, Tel. 07131 741 6202
Pfarrbürozeiten:
Di.,	09.00 – 12.00 Uhr; Do.,	 09.00 – 11.30 Uhr;
Fr.,	14.30 – 18.00 Uhr.
Tel. 07131 741 6001
E-Mail:	StAlban.Heilbronn-Kirchhausen@drs.de
www.se-salzgrund.de
Seniorenrunde „St. Alban“
Unser nächster Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 
20. Mai 2026 um 14.00 Uhr im GZ „Adolf Kolping“ statt. An 
diesem Nachmittag werden uns Peter und Wolfgang Back mit 
einer Dia-Schau mitnehmen auf eine Pilgerreise einer Kirchhau-
sener Gruppe nach Walldürn.
Hierzu sind wieder alle Seniorinnen und Senioren sehr herzlich 
eingeladen.
Voranzeige: die Abfahrt zu unserem Tagesausflug am 27. Mai 
2026 nach Fulda ist um 7.00 Uhr beim Schloss.
Herta Spazierer
Renovabiskollekte am 23. Mai
Renovabis unterstützt Projekte zur pastoralen, sozialen und 
gesellschaftlichen Erneuerung in den Ländern Mittel-, Ost- und 
Südeuropas
Fronleichnam am 04. Juni
Am 04. Juni findet wieder eine Prozession zu Fronleichnam 
statt. Um 9 Uhr starten wir mit der Eucharistiefeier in der Kirche 
St. Alban. Im Anschluss an den Festgottesdienst erfolgt die 
Prozession durch die Gemeinde. Anschließend geht es zum 
Frühschoppen mit Steak und Wurst am Gemeindezentrum. Wir 
laden herzlich ein und freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche 
statt und der Frühschoppen im Gemeindezentrum.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Donnerstag, 14. Mai – Christi Himmelfahrt
„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von 
der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ (Jo-
hannes 12,32)
Gottesdienst in Biberach (Ev. Kirche) 

	 9.30 Uhr	 Gottesdienst (Pfarrer T. Binder)
Sonntag, 17. Mai – Exaudi
„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will 
ich alle zu mir ziehen.“ (Johannes 12,32)
Gottesdienst in Biberach (Ev. Kirche) 
	 9.30 Uhr	 Gottesdienst (Pfarrer i.R. E. Mayer)
Gottesdienst in Bonfeld (Ev. Kirche) 
	 10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Taufe (Pfarrer i.R. E. Mayer)
Gottesdienste am 24. Mai – Pfingstsonntag 
	 9.30 Uhr	 Biberach, Ev. Kirche (Pfarrer i.R. E. Mayer)
	 9.30 Uhr	 Fürfeld, Ev. Kirche (Pfarrer T. Binder)
	 10.30 Uhr	 Kirchhausen, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Pfar-

rer i.R. E. Mayer)
	 10.30 Uhr	 Bonfeld, Ev. Kirche (Pfarrer T. Binder)
Gottesdienste am 25. Mai – Pfingstmontag 
	 10.30 Uhr	 Biberach, Ökumenischer Gottesdienst in der Ev. 

Kirche (Pfarrer i.R. E. Mayer)
Winterspielkirche 2025/26
Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ... ein SPIELPLATZ?
Ja, tatsächlich war in Kirchhausen zwischen den Herbstferien 
2025 und den Osterferien 2026 jeden Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag ein Spielplatz für Familien mit 0-3-jährigen Kindern 
aufgebaut. Mitten im Kirchenraum. Dort gab es viele Lern- und 
Bewegungsbereiche für die Kleinsten aus dem Distrikt Nord. 
Balancier- und Klettermöglichkeiten, Bereich für Rutschautos, 
Maltisch, Schaukel, Werkbank, Kugelbahn und vieles mehr. 
Auch ein Kaffeebereich mit Kaffee und Tee für die Begleitperso-
nen und genügend Platz zum Vespern für Groß und Klein. Es 
war für uns eine Bereicherung, die Familien über diese Zeit zu 
begleiten, über das Leben, die Kirche und den Glauben ins Ge-
spräch zu kommen und miteinander über die Lern- und Ent-
wicklungsfortschritte der Kleinen zu staunen und zu freuen.
Rückblickend können wir sagen, dass sich jeder einzelne Öff-
nungstag wirklich gelohnt hat. In den 18 Wochen hatten wir 53 
Öffnungstage, die wir dank zwei Hauptamtlichen, einer FSJlerin 
und einer Ehrenamtlichen (die die Familien regelmäßig mit le-
ckeren Fruchtbroten oder getrockneten Äpfeln versorgt hat, 
vielen Dank dafür!!) anbieten konnten, waren insgesamt 886 
Menschen in der DBK, also durchschnittlich knapp ca. 17 Be-
sucherInnen pro Öffnungstag. Die meisten Familien kamen aus 
Kirchhausen, Biberach, Bonfeld und Bad Wimpfen, aber immer 
wieder kamen auch Familien aus den anderen Orten im Distrikt. 
Manche Familien sind auch von deutlich weiter her angereist. 
Wir freuen uns sehr, dass es nach der Winterspielkirche nun 
einen neuen Spielkreis in Kirchhausen gibt und viele neue Ideen 
entstanden sind, die wir jetzt nach und nach im Auftrag der 
Kirchengemeinden mit den Familien umsetzen dürfen.
Die Winterspielkirche ist ein super wertvolles vernetzendes An-
gebot für Familien im Distrikt Nord. Da man sich die DBK als 
Indoorspielplatz irgendwie gar nicht richtig vorstellen kann, la-
den wir dazu ein, während den Öffnungszeiten einfach mal ei-
nen Kaffee in der Winterspielkirche zu trinken und sich das 
anzuschauen.
Du findest dieses Angebot super? Dann unterstütz es doch mit 
deinem Engagement: Im nächsten Jahr wird es für jeden Öff-
nungstag ein Team geben, dass sich Zeit nimmt den Anliegen 
der Familien zuzuhören, ein bisschen nach einem Kind schaut, 
damit die Begleitperson eines Kindes noch in Ruhe den war-
men (!) Kaffee leer trinken oder den Satz zu Ende sprechen 
kann, und sich darum kümmert, dass Kaffee und Teewasser 
gekocht ist. Wenn aus jedem Ort 2 Ehrenamtliche dabei sind, 
können wir uns gut abwechseln und kommen gut durch den 
Winter. Melde dich doch jetzt schon bei Diakonin Bianca Schil-
ling oder Diakon Stephan Sohn oder schreib eine Mail an info@
familienkirche-nord.de
Aktuell ist die Winterspielkirche in der Sommerpause, aber wir 
freuen uns schon sehr auf den 3. November 2026 um 9.00 Uhr, 
wenn die Winterspielkirchenzeit wieder startet und wir altbe-
kannte und neue Familien wieder in der DBK begrüßen dürfen.
Diakonin Bianca (Bibi) Schilling
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Syrisch-orthodoxe Kirchengemeinde
Am 14.05.2026 um 17.00 Uhr Abendgebet
Am 15.05.2026 um 17.00 Uhr Abendgebet
Am 16.05.2026 um 16.00 Uhr Trauung
Abendgebet entfällt
Am 17.05.2026 um 08.30 Uhr Eucharistiefeier
um 17.00 Uhr Abendgebet
Am 18.05.2026 um 17.00 Uhr Abendgebet

Am 19.05.2026 um 17.00 Uhr Abendgebet
Am 20.05.2026 um 17.00 Uhr Abendgebet	
Gemeindepfarrer Sefer Jakob

Revival Church Germany e.V.
Am Mittwoch, den 20. Mai bieten wir wieder 
an für Kranke und Leidende zu beten! 
Wie nennen 
es Healing 
Room – 
Raum für 
Heilung. 

Jeder, der eine Not hat und 
sich darauf einlassen will von 
Jesus Christus geheilt zu wer-
den, darf gerne zu uns kom-
men oder unter der 07066 – 96 
33 258 anrufen.
Jesus zog durch Galiläa, lehrte 
in den Synagogen und verkün-
dete überall die rettende Bot-
schaft, dass Gottes Reich nun 
begonnen hatte. Er heilte alle 
Kranken und Leidenden. Mat-
thäus 4, 23
ER gab uns den Auftrag das 
gleiche zu tun!

FC Kirchhausen e. V.
Abteilung Fußball
Ü32: TSV Untereisesheim – 
FC Kirchhausen 0:3 (0:2)
FCK feiert souveränen 
Auswärtssieg bei sommer-

lichen Temperaturen
Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Bedin-
gungen sicherte sich der FCK am vergangenen Spieltag einen 
auch in dieser Höhe völlig verdienten Dreier in der Fremde. Von 
Beginn an ließ der FCK keinen Zweifel daran, wer den Platz als 
Sieger verlassen würde.
Bereits in der 4. Minute presste die Offensive früh gegen die 
Hintermannschaft der Hausherren. Sebastian Jäger antizipierte 
einen Pass am gegnerischen Sechzehner goldrichtig, eroberte 
den Ball und fackelte nicht lange. Sein trockener Abschluss 
schlug präzise im kurzen Eck zur frühen 1:0 Führung ein.
Der FCK blieb am Drücker und kombinierte sich immer wieder 
gefährlich durch die Reihen. In der 20. Minute folgte der 
nächste spielerische Höhepunkt. Jens Gärtner setzte sich auf 
dem Flügel hervorragend durch und schlug eine maßgenaue 
Flanke in den Strafraum. Dort lauerte Denis Aljoschin völlig 
blank am zweiten Pfosten und musste das Leder nur noch zum 
2:0 einschieben. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es 
für beide Mannschaften in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel kontrollierte der FCK das Geschehen 
fast nach Belieben. Mit sicherem Ballbesitzfußball ließ der FC 
Ball und Gegner laufen, während die Hausherren kaum Zugriff 
auf die Partie fanden. Einzig die Chancenverwertung verhin-
derte in dieser Phase eine frühere Entscheidung, als der FCK 
mehrere hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließ.
In der Schlussphase riskierten die Gastgeber bei einer eigenen 
Ecke noch einmal alles, doch der FCK reagierte blitzschnell. 
Fabian Kern fing den Ball ab und leitete den perfekten Konter 
ein. Mit viel Übersicht bediente er den mitgelaufenen Denis 

Vereinsmitteilungen

Werschner, der in der 80. Minute keine Mühe hatte, den Ball 
zum 3:0-Endstand ins leere Tor zu schieben.
Ein hochverdienter Erfolg für den FCK, der über die gesamte 
Spielzeit von 80 Minuten spielerisch und taktisch überlegen 
agierte und die drei Punkte völlig zu Recht mit nach Hause 
nimmt.
Damen: FC Kirchhausen – SC Amrichshausen 2:0 (1:0) 
Am 10.05. empfingen wir die Damen vom SC Amrichshausen 
und von Beginn an war klar, dass wir Druck ausüben und das 
Spiel kontrollieren wollten. Doch der Gegner machte es uns 
alles andere als leicht. Unsere Pässe kamen häufig nicht an, wir 
bekamen die Bälle nur schwer unter Kontrolle und leisteten uns 
immer wieder unnötige Ballverluste. Dadurch fanden wir in der 
ersten Halbzeit überhaupt nicht richtig ins Spiel.
Trotzdem konnten wir in der 13. Minute in Führung gehen: Da-
niela Streif setzte sich nach einem starken Dribbling durch und 
belohnte sich mit einem sehenswerten Schuss von der Seite 
ins Tor zum 1:0.
Auch nach dem Führungstreffer fehlte uns jedoch die nötige 
Ruhe und Konsequenz im Spielaufbau. In der Halbzeitpause 
gab es daher einiges aufzuarbeiten. Vor allem wollten wir ruhi-
ger werden und unsere Chancen konsequenter abschließen.
Doch auch in der zweiten Halbzeit fiel uns vieles schwer. Wir 
taten uns weiterhin schwer ins Spiel zu finden und konnten 
über weite Strecken oft nur lange Bälle spielen, die wir jedoch 
nicht verwerten konnten.
In der 76. Minute gelang uns dann aber die Entscheidung: 
Nach einem schönen Pass auf die freistehende Spielerin blieb 
Fabienne Vaccaro Notte vor dem Tor eiskalt und erhöhte mit 
einem präzisen Abschluss ins Eck auf 2:0.
Am Ende stehen für uns zwar drei wichtige Punkte und ein Sieg 
auf dem Konto, dennoch wissen wir, dass wir weiter an uns 
arbeiten müssen, um in den letzten beiden Spielen konstanter 
und sicherer aufzutreten.
Einladung zum 9-Meter-Turnier des FC Kirchhausen
Im Rahmen der Sportwoche 2026 lädt der FC Kirchhausen 
herzlich zum traditionellen 9-Meter-Turnier ein.
Freitag, 19. Juni 2026
Beginn: 18.00 Uhr
Ort: Rasenplatz der Sportanlage FC Kirchhausen
Teilnehmen können alle Fußballbegeisterten ab 15 Jahren – ob 
erfahrene Spielerinnen und Spieler oder Freizeitkicker. Das Tur-
nier wird für Aktiven- und Laienmannschaften ausgetragen.
Im Anschluss freuen wir uns auf einen geselligen Abend mit 
kühlen Getränken, guter Musik und bester Stimmung.
Anmeldeschluss: 08. Juni 2026

Die Turnierbestimmungen sowie den Anmeldebogen gibt es 
unter: https://fckirchhausen.de/anmeldeformular-neunmeter-
turnier-2026
Der FC Kirchhausen freut sich auf zahlreiche Teams und einen 
sportlichen Abend!
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Abt. Tischtennis
Vereinsmeisterschaften 2026 im Einzel 
Am Samstag, den 9. Mai 2026, fanden die 
Vereinsmeisterschaften im Einzel der Tisch-
tennisabteilung statt. Insgesamt gingen 14 
Spielerinnen und Spieler an den Start und 

sorgten im Turnierverlauf für viele spannende und emotionale 
Begegnungen. Den Titel des Vereinsmeisters 2026 sicherte 
sich Andreas Siebert vor Dietmar Senghaas auf dem zweiten 
Platz. Timo Weiß komplettierte das Siegerpodest mit einem 
starken dritten Rang. Christian Rudew belegte Platz vier, ge-
folgt von Adrian Hönig auf Rang fünf und Eberhard Franken-
reiter auf Platz sechs. Jenny Panteleit erreichte den siebten 
Platz vor Marianne Retzbach-Vogel auf Rang acht. Im weiteren 
Verlauf folgten Daniel Klug, Maik Blaudzun und Bernd Blaud-
zun. Felix König belegte Platz zwölf, Manuel Rütting Rang drei-
zehn und Barsaum Aras Platz vierzehn.

Tischtennis-Vereinsmeisterschaften im Jux-Doppel 2026
Im Anschluss an die Einzelmeisterschaften wurde das traditio-
nelle Jux-Doppel ausgetragen. Dabei werden die Doppelpart-
ner wie gewohnt zugelost: Die ersten sieben Spieler der Einzel-
konkurrenz werden jeweils einem Spieler aus den Plätzen acht 
bis 14 zugelost. Dieses Format sorgt jedes Jahr für interessante 
Paarungen, emotionale Spiele und eine besondere Mischung 
aus Spannung und Spielfreude. Den Titel sicherten sich 2026 
Marianne Retzbach-Vogel und Eberhard Frankenreiter, die sich 
im Turnierverlauf konstant stark präsentierten. Platz zwei be-
legten Bernd Blaudzun und Adrian Hönig, gefolgt von Manuel 
Rütting und Dietmar Senghaas auf Rang drei. Jenny Panteleit 
und Daniel Klug erreichten einen guten vierten Platz. Die ge-
teilten fünften Plätze belegten Maik Blaudzun/Christian Rudew 
sowie Andreas Siebert/Felix König. Barsaum Aras und Timo 
Weiß komplettierten das Feld auf Rang sieben. Das Jux-Doppel 
bildete damit einen gelungenen und geselligen Abschluss der 
Vereinsmeisterschaften und bot nochmals viele unterhaltsame 
und spannende Begegnungen.
Insgesamt zeigte das Turnier viele enge und sehenswerte 
Spiele sowie einen starken sportlichen Einsatz aller Beteiligten. 
Ein besonderer Dank gilt dem Turnierleiter Eberhard Franken-
reiter sowie der Festwirtin Jenny Panteleit, die mit ihrer hervor-
ragenden Organisation und Bewirtung maßgeblich zu einem 
reibungslosen Ablauf und einer angenehmen Atmosphäre bei-
getragen haben. Auch für das leibliche Wohl war bestens ge-
sorgt – insbesondere die leckeren Würste fanden großen An-
klang. 
Abt. Turnen

Pilates – Zusatzworkshop auf Grund der 
hohen Nachfrage
Du möchtest deinen Körper gezielt stärken, 
Verspannungen lösen und dich gleichzeitig 
entspannt und energiegeladen fühlen? Dann 

ist Pilates genau das Richtige für dich!
Du trainierst in einem intensiven Workout deine tief liegenden 
Muskeln, verbesserst deine Körperhaltung und findest eine 
neue Leichtigkeit im Alltag, dabei spielt die richtige und kont-
rollierte Ausführung der Übungen eine elementare Rolle. 
Unsere Ziele im Kurs: 
* Kräftigung der tief liegenden Muskulatur und der Körpermitte 
(„Powerhouse“) 

* Verbesserung von Haltung und Beweglichkeit 
* Lösen von Verspannungen und Stressabbau 
* Steigerung des Körpergefühls 
* Verbindung von Körper und Geist durch Konzentration auf 
Körper und Atmung.
Fortgeschrittene und Einstei-
ger können dabei in der glei-
chen Stunde auf ihre eigene 
Weise gefordert werden, so-
dass du immer auf deinem 
Level trainierst. 
Melde dich an und entdecke, 
wie Pilates nicht nur deinen 
Körper formt, sondern auch 
deinen Geist belebt. 
Workshopdaten:
Datum: jeweils freitags am 
12.06.26, 19.06.26 und 
26.06.26
Wo: Deutschordenshalle Kirch-
hausen. 
Uhrzeit: 18.10 – 19.10Uhr
Anmeldung unter: www.fckirchhausen.de/turnen-kursangebote
Body and nature – das Outdoorsportangebot
Du hast keine Lust auf ein stickiges Fitnessstudio? 
Dann trainiere mit uns unter freiem Himmel. 
Wir nutzen die effektivste Trainingsmaschine der Welt: Deinen 
eigenen Körper!
Egal welches Fitnesslevel, jeder ist willkommen!

Der Kurs wird im Wechsel von unseren Übungsleiterinnen Roxy, 
Tatjana, Kathrin, Lisa und Jana geleitet und findet immer don-
nerstags von 18 bis 19 Uhr statt. 
Der Kurs kann mit Einzelterminen gebucht werden.
Wir freuen uns über deine Anmeldung: www.fckirchhausen.de 
-> Turnen.

Musikverein Heilbronn-Kirchhausen e.V.
Waldfest
Am Vatertag, Donnerstag den 14. Mai 2026, 
findet wieder das traditionelle Waldfest des 
Musikvereins Kirchhausen statt!
Unser Festplatz befindet sich im Wald an der 

B39 zwischen Kirchhausen und Fürfeld. Neben Bier vom Fass, 
Steak, Pellkartoffeln mit Quark und Waldwurst wird als beson-
dere Spezialität frisch geräucherte Forelle direkt aus dem Ofen 
angeboten. Auch für den Nachtisch ist gesorgt – mit Kaffee und 
einer großen Auswahl verschiedener hausgemachter Kuchen! 
Die Bewirtung und die musikalische Unterhaltung startet ab 
11.00 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück (solange der Vorrat 
reicht) und dem Musikverein aus Brackenheim. Ab 13.00 Uhr 
unterhält Sie der Musikverein aus Massenbachhausen, ab 
15.00 Uhr spielt die Musikkapelle Biberach für Sie auf.
Das Fest ist ein ideales Ziel für alle Familien und Vatertags-Aus-
flügler!
Termine
Eine immer aktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter 
www.mv-kirchhausen.de.
Folgen Sie uns auch auf Instagram https://instagram.com/
mvkirchhausen!
Der Schriftführer
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Förderverein Freibad Kirchhausen
Saisoneröffnung Freibad
Endlich geht‘s wieder los!
Die diesjährige Saisoneröffnung des Freibads 
findet am 22.05.2026 statt. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher und 

einen gelungenen Start in die Badesaison.
Schwimmabzeichen mit der DLRG
Auch in diesem Sommer können wieder Schwimmabzeichen 
abgelegt werden. Die Termine finden jeweils von 16.30 bis 
18.30 Uhr statt: 06.08.2026, 20.08.2026, 27.08.2026
Die Kosten für die Schwimmabzeichen werden vom Freibadför-
derverein übernommen.
Aquafit im Freibad
Auch das beliebte Aquafit-Angebot mit Rebecca wird wieder 
von uns finanziert. Jeden Mittwoch finden folgende Kurse statt:
- 17.00 – 17.20 Uhr: Aquafit Kids
- 17.30 – 18.00 Uhr: Aquafit für Erwachsene
Mitmachen lohnt sich – Bewegung, Spaß und Fitness im Was-
ser für Groß und Klein!
Öffnungszeiten Freibad
Montag bis Freitag: 13.00 – 19.00 Uhr
An Wochenenden sowie in den Sommerferien: 10.00 – 
19.00 Uhr
Mitgliederversammlung
Der Förderverein Freibad Kirchhausen lädt herzlichst zur Mit-
gliederversammlung am Dienstag, den 19. Mai 2026 um 
19.30 Uhr im Sportheim Kirchhausen ein.
Die Tagesordnung wird noch veröffentlicht. Vorschläge zur Ta-
gesordnung können zuvor schriftlich unter foerderverein.frei-
bad.kirchhausen@gmx.de eingereicht werden.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen!
Euer Förderverein Freibad Kirchhausen
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